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Kinder- und Jugendsport – Hinweise - 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

Wir freuen uns, dass Ihr Kind bei uns im Verein als Mitglied Volleyball spielt. Für mich als Vereinsvorsitzen-
der ist es eine große Freude zu sehen, dass unser sportliches Angebot hier in der Region so gut angenom-
men wird. Ich bin auch sehr froh wie sehr sich unsere Sportfreunde für die Entwicklung und Durchführung 
des Trainings einsetzen. Sie übernehmen damit auch eine große Verantwortung. Auch wir als Vereinsführung 
tun viel, damit wir dieser Verantwortung gerecht werden können. 

 
Unsere derzeit 4 Übungsleiter haben alle einen Übungsleitervertrag bekommen. In diesem sind Pflichten und 

Rechte geregelt. Außerdem verpflichten sie sich damit auch den Ehrenkodex des Landessportbundes einzu-
halten. Diesen finden sie auf der Rückseite oder auf der unserer Webseite. 
 

Uns allen ist bewusst, dass wir für die Trainingszeiten die gesetzlichen Aufsichtspflichten für die Kinder übernehmen. Damit 

dies für uns alle gut funktioniert gilt es, bestimmte Regeln aufzustellen und einzuhalten. Diese Regeln bekommen die Kinder 

von uns mitgeteilt. Wir bitten auch Sie darauf hinzuwirken, dass Ihr Kind diese Regeln einhält. Sie finden die Regeln unten 

im Schreiben.  

Wir führen schon über 2 Jahre erfolgreich unseren Kinder- und Jugendsport durch – über 40 Kinder/ Jugendliche sind in 

unserem Verein Mitglieder. Bisher war es uns allen eine große Freude. Falls aber doch einmal etwas Außergewöhnliches 

während der Trainingszeit  passieren sollte benötigen wir eine oder mehrere Telefonnummern unter der Sie gut zu erreichen 

sind. Außerdem müssen wir von Ihnen wissen, wie wir nach der Trainingszeit verfahren sollen. Bitte kennzeichnen Sie die 

unten stehenden Möglichkeiten. 

Mit sportlichen Grüßen Ihr Vereinsvorstand 

 

Henri Schlegel 
1. Vorsitzender 
0172 987 95 89 

 

Für mein/ unser Kind soll nach der Trainingszeit: 

___  die Aufsichtspflicht des Übungsleiters ohne persönliche Übergabe enden. Wir organisieren den Heimweg selbst. 

 

___  die Aufsichtspflicht des Übungsleiters mit persönlicher Übergabe enden. Ein Elternteil ist jeweils zum Ende der Trai-

ningszeit zur Abholung in der Turnhalle. Das heißt, dass Kind bleibt bis zur tatsächlichen Abholung durch die berechtigte 

Person mit dem Übungsleiter in der Turnhalle. Diesen zusätzlichen Zeitaufwand müssen wir vergüten! 

*Bitte das Gewünschte ankreuzen und das nicht Gewünschte streichen! 

Ich/ wir sind zu erreichen unter folgender Telefonnummer: 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________ ________________________________  

Name des Mitgliedes  Datum, Unterschrift der/des gesetzl. Vertreter/s 
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Belehrung für Kinder und Jugendliche 

  
1. Bei Beginn des Trainings im Vorraum warten bis ein Übungsleiter da ist, keinesfalls die Umkleideräume oder die 

Halle betreten. Der Hallenwart ist kein Übungsleiter! 
2. Schmucksachen aller Art legen wir ab oder bringen sie gar nicht erst mit. (Uhren, Schmuck, Ringe, Ketten, 

Armreifen, Ohrringe, Ohrstecker, Piercingringe, Gürtel, Hosenträger, Freundschaftsbänder, Schlüssel) 
3. Gegen Diebstahl von Wertsachen (z. B. Geld, Schmuck, Handys oder Uhren) ist leider kein 100%iger Schutz zu 

gewährleisten. Diese Dinge sollten nicht mitgebracht werden. Verluste können nur über private Versicherungen ge-
regelt werden.  

4. Kaugummi kauen beim Training kann zum Verschlucken oder Eintritt in die Luftröhre führen. Es ist nicht erlaubt. 
5. Mit ordentlicher, funktionsfähiger Sportkleidung macht das Training am Meisten Spaß – funktionierende, rutschfes-

te Hallensportschuhe mit heller Sohle sind erforderlich! 
6. Während des Trainings hören auf das was der Übungsleiter sagt . 
7. Übungsgeräte nur benutzen, wenn der Übungsleiter das angesagt hat. 
8. Insbesondere sind nicht zu nutzen: Sprossenwände, Kletterstangen, Kletterseile, Sprungkästen und Böcke! 
9. Während des Trainings wird beim Übungsleiter abgemeldet, wenn die Turnhalle verlassen wird – beispielsweise in 

den Umkleideraum oder auf WC 
10. Wir achten das gemeinschaftliche Eigentum  Bälle, Sportkleidung und Trainingsmaterialien, sowie die baulichen 

Einrichtungen der Turnhalle. Mutwilliges Zerstören lassen wir nicht zu. Geht etwas versehentlich kaputt, melden wir 
das dem Übungsleiter. 

11. Glasflaschen sind nicht erlaubt. 
12. Wir begrüßen uns alle gemeinsam bei Trainingsbeginn in der Halle. 
13. Das Training wird gemeinsam beendet bevor es in den Umkleideraum geht. 

 
 
 
 
Zur Information: 

Ehrenkodex 

 

für alle ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein/-verband 

 

Name: 

 

Vorname: 

 

Sportverein/-verband: 

 

 

Folgender Ehrenkodex ist zentrale Grundlage meiner Arbeit im Sportverein/-verband: 

 

 Ich übernehme Verantwortung für das Wohl der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Dazu gehören die Wah-

rung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit und der Schutz vor gewaltsamen Übergriffen, vor gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, vor sexualisierter Gewalt, vor sexuellem Missbrauch und vor Diskriminierungen aller Art. 

 Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und verspreche, alle jungen Menschen, 

unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, 

sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln sowie antidemokratischem Gedan-

kengut entschieden entgegenzuwirken.  

 Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und deren Entwicklung un-

terstützen, sowie die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Scham-

grenzen respektieren. 

 Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Entwicklung zu angemessenem sozialen Verhalten an-

deren Menschen sowie Tieren gegenüber fördern, insbesondere fairem und respektvollem Verhalten und dem verant-

wortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt. 

 Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart und Betätigungen im sportartübergreifenden 

Bereich eingehalten werden. Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen 

Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation. 

 Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und außersportli-

chen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten und vermittle stets die Einhaltung von sport-

lichen und zwischenmenschlichen Regeln nach den Gesetzen des Fair Play. 

 Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe im 

„Konflikt- oder Verdachtsfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere Ansprechpartner 

beim Verein und ggf.   entsprechende Dachorganisationen. 

 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex. 

 


